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Erste Durchführungsbestimmung 
zur Zivilprozeßordnung 

— Zuständigkeit des Kreisgerichts 
in Arbeitsrechtssachen —

vom 25. Oktober 1977

In Übereinstimmung mit dem Bundesvorstand des Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbundes wird gemäß § 208 Abs. 1 der 
Zivilprozeßordnung vom 19. Juni 1975 (GBl. I Nr. 29 S. 533) 
folgendes bestimmt: 4 '*

§ 1
(1) In Arbeitsrechtssachen ist das Kreisgericht ohne vorhe

rige Anrufung der Konfliktkommission zuständig, wenn
1. der Werktätige in einem Neuererrechtsstreit Ansprüche 

gegen einen Betrieb erhebt, zu dem er in keinem Arbeits
rechtsverhältnis steht und zum Zeitpunkt der Einreichung 
des Neuerervorschlages nicht gestanden hat;

2. zwischen den Erben oder Hinterbliebenen eines Werktäti
gen und dem Betrieb Streitigkeiten aus dem Arbeitsrechts
verhältnis des Verstorbenen bestehen;

3. eine Prozeßpartei sich in Untersuchungshaft oder im 
Strafvollzug befindet und Ansprüche aus einem vor der 
Verhaftung oder vor der Aufnahme in den Strafvollzug, 
begründeten Arbeitsrechtsverhältnis geltend gemacht wer
den;

4. der Betrieb von dem Gläubiger eines Werktätigen als 
Drittschuldner in Anspruch genommen wird oder der 
Staatsanwalt gemäß § 111 Abs. 2 der Zivilprozeßordnung 
gegen den Betrieb Klage erhebt.

Eine Beratung und Entscheidung durch die Konfliktkom
mission ist in diesen Fällen nicht zulässig.

(2) Das Kreisgericht ist auch zuständig, wenn die Konflikt
kommission über einen gestellten Antrag nicht entschieden 
hat, weil
1. der. Antragsgegner zweimal zu den Beratungen der Kon

fliktkommission unbegründet nicht erschienen ist und der 
Sachverhalt nicht geklärt werden konnte;

2. eine Beratung nicht in der vorgeschriebenen Mindestbe
setzung durchgeführt werden konnte.

§ 2

(1) In Arbeitsrechtssachen kann ohne vorherige Anrufung 
der Konfliktkommission eine Klage beim Kreisgericht einge
reicht werden, wenn
1. der Werktätige aktiven Wehrdienst leistet;
2. der Werktätige nicht mehr im Betrieb arbeitet, weil er 

ein Arbeitsrechtsverhältnis mit einem Betrieb in einem 
anderen Ort begründet hat.

(2) In diesen Fällen darf eine beim Kreisgericht einge
reichte Klage nicht gemäß § 25 Abs. 1 Satz 2 der Zivilprozeß
ordnung an die Konfliktkommission abgegeben werden.

§3
(1) Das Kreisgericht ist für die Verhandlung und Entschei

dung von Arbeitsrechtssachen zuständig, wenn wegen ihrer 
Bedeutung, Folgen oder Zusammenhänge der Staatsanwalt 
oder der Kreisvorstand des FDGB bis zur Durchführung der 
Beratung der Konfliktkommission über einen gestellten An
trag die Verhandlung vor dem Kreisgericht beantragt oder 
der Direktor des Kreisgerichts sie an das Kreisgericht heran
zieht.

(2) Der vor der Konfliktkommission gestellte Antrag ist an 
das Kreisgericht abzugeben und steht einer Klage gleich.


